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STADT 
Die ersehnte Ruhe nach dem Sturm

Im Streit mit der Kirche haben sich die Anwohner durchgesetzt. Ab 
Januar bleiben alle katholischen Kirchen in der Stadt die Nacht über 
stumm. Die Lärmkläger freuen sich – aber in auffallend leisen Tönen. 

MARC LEUTENEGGER

Je länger der Glockenstreit dauerte, 
desto mehr nahm er die Züge eines 
Konfliktes an, in dem es um Religions-
freiheit und den Stellenwert der Lan-
deskirche in der Gesellschaft geht. Der 
Dialog zwischen den Parteien blieb auf 
der Strecke. Und zwischen Lärmgeg-
nern und Traditionalisten, die ihr Hei-
matgut und ihre Kirche angegriffen sa-
hen, kam es auch zu Gehässigkeiten.

Wie zerfahren das Verhältnis ist, 
zeigte sich auch, als die katholische 
Kirchenpflege ges-
tern ihren ab-
schliessenden Ent-
scheid in der Sache 
bekannt gab. Sie in-
formierte nicht zu-
erst die Lärmklä-
ger in Töss und 
Mattenbach, son-
dern die Medien. 
Begründung: Mit 
den Lärmklägern 
sei man über die Stadt in Kontakt.

«Das sind super Neuigkeiten»
Die klagenden Anwohner ihrerseits  
reagieren mit auffallend verhaltener 
Freude auf den Entscheid. Obwohl sie 
genau das bekommen, was sie verlangt 
haben: Die Glocken der katholischen 
Kirchen werden künftig von 22 bis 6 
Uhr nicht mehr schlagen. Offen trium-
phieren mag dar über keiner der Be-
schwerdeführer. «Es sind super Neuig-
keiten. Ich konnte erst gar nicht daran 
glauben», sagt Regula Spatarro, die im 
Eisweiherquartier nahe der Kirche 
Herz Jesu wohnt. Und sie ergänzt, jetzt 
sei es wichtig, dass sich das Verhältnis 
zur Kirche wieder normalisiere.

Ähnlich tönt es in Töss um die Kir-
che St. Josef. «Ich freue mich, dass wir 

endlich wieder bei offenem Fenster 
schlafen können», sagt Barbara Mullis. 
Und sie lobt, dass die Kirchenpflege 
gleich Nägel mit Köpfen gemacht und 
auch für die Kirche St. Peter und Paul 
eine Nachtruhe beschlossen hat, ob-
wohl dort bisher keine Klagen vorla-
gen. Auch Mullis ist an einer Glättung 
der Wogen interessiert. «Ich bin ja 
selbst katholisch. Mein Sohn wurde so-
gar in der Kirche St. Josef getauft.»

Die katholische Kirchenpflege will 
die Glockensteuerungen der drei Kir-
chen bis im Januar neu programmieren 

lassen. Das bedeu-
tet: Ab 2014 schwei-
gen in der Nacht 
alle sieben katholi-
schen Kirchen in 
der Stadt. Vier da-
von kannten schon 
bisher keinen nächt-
lichen Glocken-
schlag. Sie wurden 
zu einer Zeit ge-
baut, als der Sinn 

dieser Zeitangabe bereits in Frage stand.
Derweil bleibt das eigentlich kirchli-

che Brauchtum, also das Geläut zur 
Messe, wie es ist. «Das liturgische Ge-
läut, auch nachts, ist nicht verhandel-
bar», lässt Kirchenpflegepräsident Urs 
Rechsteiner unmissverständlich wis-
sen. Allerdings hatte es gegen diese 
Traditionen auch nie Opposition gege-
ben. In diesem Sinne zur Liturgie gehö-
ren das Geläut zu Gottesdiensten, Be-
erdigungen und Hochzeiten sowie das 
Läuten an Weihnachten, Silvester und 
in der Osternacht.

Noch offen ist, wie sich das Einlen-
ken der Katholiken auf die reformier-
ten Kirchen auswirkt. Sie hatten bis-
lang mit keinen Lärmklagen zu kämp-
fen. Ihre Glocken schlagen auch in der 
Nacht jede Viertelstunde.

Im Stadtkreis Mattenbach wurden die Siedlungen augenfällig nahe an die Kirche Herz Jesu herangebaut. Bild: David Baer

Haus abgebrochen, Gesetz gebrochen
Ein Bauherr hat in der Kernzone 
Wülflingen eine Liegenschaft 
ohne Bewilligung abreissen 
lassen. Vor Obergericht wehrt  
er sich vergebens gegen eine 
Busse von 10 000 Franken.

ATTILA SZENOGRADY

Er sei davon ausgegangen, dass für den 
Abriss keine Bewilligung nötig sei, gab 
der heute 50-jährige Bauherr den Bau-
behörden an. Er musste sich im Januar 
2012 ein erstes Mal erklären, nachdem 
er im September 2011 den Auftrag er-
teilt hatte, sein Haus in der Kernzone 

an der Wülflingerstrasse schleifen zu 
lassen. Das Gebäude wurde innerhalb 
von wenigen Tagen abgebrochen. Dazu 
fehlte aber gemäss Anklage die notwen-
dige Bewilligung. Allerdings machte 
der Bauherr geltend, dass er die Bau-
polizei per E-Mail über den geplanten 
Abbruch informiert habe. Da er keine 
Antwort dar auf erhalten habe, sei er 
vom stillschweigenden Einverständnis 
ausgegangen, argumentierte er.

Höhe der Busse verzehnfacht
Schon das Statthalteramt des Bezirks 
Winterthur schenkte dem Bauherrn 
keinen Glauben und verurteilte ihn im 
April 2012 per Strafbefehl wegen Wi-
derhandlung gegen das Planungs- und 

Baugesetz zu einer Busse von 1000 
Franken. Dagegen erhob der Hausbe-
sitzer Einsprache und verlangte eine 
gerichtliche Beurteilung des Falles.

Vertrag beweist den Auftrag
Im Herbst 2012 erlebte der Mann vor 
Bezirksgericht Winterthur eine böse 
Überraschung. Die Richter kamen 
nicht nur zu einem vollen Schuld-
spruch, sondern multiplizierten die 
Busse des Statthalteramts mit dem Fak-
tor zehn auf neu 10 000 Franken. Der 
Beschuldigte legte Berufung ein und 
gelangte mit dem Antrag auf Frei-
spruch an das Zürcher Obergericht.

Vor Obergericht machte der Eigen-
tümer neu geltend, dass nicht er, son-

dern sein Architekt für den Abbruch 
verantwortlich gewesen sei. Er habe 
keinen Auftrag dazu erteilt, erklärte er. 
Die neue Verteidigungsstrategie blieb 
allerdings ohne Erfolg. Die Oberrich-
ter verwiesen in ihrem schriftlich be-
gründeten Urteil auf einen Vertrag, 
den der Bauherr persönlich unterzeich-
net habe. «Damit steht fest, dass der 
Beschuldigte die Abbrucharbeiten 
selbst in Auftrag gegeben hat», steht im 
nun eröffneten Gerichtsentscheid. Der 
Mann sei daher strafrechtlich in die 
Verantwortung zu ziehen. Das Oberge-
richt bestätigte die Busse von 10 000 
Franken. Zudem muss der Bauherr die 
aufgelaufenen Gerichtskosten von ins-
gesamt über 3000 Franken tragen.

EVP kandidiert nicht 
für den Stadtrat

Was letzte Woche noch offenblieb, ist 
nun entschieden: Die EVP verzichtet 
auf eine Stadtratskandidatur im Febru-
ar. Von den vier Parlamentsmitgliedern 
stellte sich keines zur Verfügung, eine 
Person aus der Partei zeigte Interesse. 
Laut Mitteilung kam man zur Überzeu-
gung, mit dem Wahlkampfgeld besser 
die vier Gemeinderatssitze zu verteidi-
gen, statt «einen unwahrscheinlichen 
Stadtratssitz» anzustreben. Die EVP-
Liste zeigt zwei Drittel Männer und 
einen Drittel Frauen, angeführt von den 
Bisherigen Nik Gugger, Barbara Günt-
hard Fitze, Lilian Banholzer und Chris-
tian Ingold. Auf den nächsten Plätzen 
folgen Barbara Huizinga-Kauer, Tho-
mas Deutsch, Gabriela Kohler-Stein-
hauser und Hanspeter Rohner. (mgm)

Ein wichtiger Punkt bleibt offen
In Töss ist der Glockenstreit mit dem 
Entscheid zur Einhaltung der Nacht-
ruhe noch nicht ganz beigelegt. Die 
Katholische Kirchgemeinde will das 
tägliche Frühgeläut der dortigen Kir-
che um 6 Uhr morgens beibehalten. 
Die Kirche St. Josef ist zwar nicht die 
einzige Kirche auf Stadtgebiet, die 

diesen Weckruf noch kennt. Nur in 
Töss aber läuten die Glocken auch 
sonntags um 6 Uhr früh. Auch dieser 
Umstand ist Gegenstand einer Lärm-
klage. Allerdings hoffen die Anwoh-
ner nach dem gestrigen Entscheid, 
sich vielleicht doch noch mit der Kir-
che einigen zu können. (mcl)

«Das 
liturgische 

Geläut ist nicht  
verhandelbar»
Urs Rechsteiner, Präsident  

der katholischen Kirchenpflege


